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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 
Koblenz 

 
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre1, 

 
wir laden Sie ein zur 

 
ordentlichen Hauptversammlung der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, 

 
die am 

 
Freitag, den 17. April 2026, um 10.00 Uhr  

(MESZ; entspricht 8.00 Uhr UTC)  
 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer 
Bevollmächtigten stattfindet.  

 
 

Die Hauptversammlung wird gemäß § 22 Nr. 3 der Satzung in Verbindung mit § 118a 
Aktiengesetz („AktG“) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
und ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre 
Bevollmächtigten können sich elektronisch über das Investor-Portal der CompuGroup Medical 
SE & Co. KGaA (nachfolgend auch die „Gesellschaft“) unter der Internetadresse 
www.cgm.com/hv zur virtuellen Hauptversammlung zuschalten und so an der Versammlung 
teilnehmen. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Weitere Angaben und 
Hinweise“ dieser Einladung, der nach der Tagesordnung abgedruckt ist. 
 
Ort der Hauptversammlung im Sinn des Aktiengesetzes ist Maria Trost 21, 56070 Koblenz. 
Bitte beachten Sie, dass eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit 
Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am Ort der 
Hauptversammlung ausgeschlossen ist. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die 
virtuelle Hauptversammlung daher nicht am Ort der Versammlung verfolgen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

1 Aus Gründen der Sprachvereinfachung und der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine 
geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe 
sind als geschlechtsneutral zu verstehen. 
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Tagesordnung 

1. Vorlage des gebilligten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, 
des zusammengefassten Lageberichts für die CompuGroup Medical SE & Co. 
KGaA und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Berichts des 
Gemeinsamen Ausschusses für das Geschäftsjahr 2025; Beschlussfassung über 
die Feststellung des Jahresabschlusses der CompuGroup Medical SE & 
Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2025 

Die genannten Unterlagen sind im Internet unter www.cgm.com/hv veröffentlicht. Dort 

werden sie auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. In der 

Hauptversammlung werden die genannten Unterlagen von den geschäftsführenden 

Direktoren der CompuGroup Medical Management SE, der persönlich haftenden 

Gesellschafterin der Gesellschaft, und – soweit es den Bericht des Aufsichtsrats der 

Gesellschaft betrifft – vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats näher erläutert. 

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten 

Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG 

beschließt die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses; der 

Beschluss bedarf der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin. 

Im Übrigen sind die vorgenannten Unterlagen der Hauptversammlung zugänglich zu 

machen, ohne dass es einer weiteren Beschlussfassung hierzu bedarf. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den 

Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 in der vorgelegten Fassung, 

die einen Bilanzgewinn von EUR 320.021.943,05 ausweist, festzustellen. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das 
Geschäftsjahr 2025 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den 

Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 320.021.943,05 wie folgt zu 

verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 je 

dividendenberechtigter Stückaktie: 

 

EUR 25.867.288,00 

Einstellung in Gewinnrücklagen: EUR 0 

Gewinnvortrag: EUR 294.154.655,05 

Bilanzgewinn: EUR 320.021.943,05 

 

Der Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf den am Tag der Aufstellung des 

Jahresabschlusses durch die persönlich haftende Gesellschafterin für das abgelaufene 

Geschäftsjahr 2025 vorhandenen dividendenberechtigten Stückaktien. Dabei ist 



 4/12  

berücksichtigt, dass die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien gemäß § 71b 

AktG nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Zahl der dividendenberechtigten 

Stückaktien bis zur Hauptversammlung ändern, wird in der Hauptversammlung ein 

entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der 

unverändert die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 je für das abgelaufene 

Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht. In diesem Fall werden 

die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der Hauptversammlung 

einen entsprechend angepassten Gewinnverwendungsvorschlag unterbreiten. 

Gemäß §§ 278 Abs. 3, 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am 

dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA für das 
Geschäftsjahr 2025 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, die 

persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA für das 

Geschäftsjahr 2025 zu entlasten. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der CompuGroup 
Medical SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2025 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, die im 

Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der CompuGroup 

Medical SE & Co. KGaA für diesen Zeitraum zu entlasten. 

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Gestützt auf eine entsprechende Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der 

Aufsichtsrat vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 

Zweigniederlassung Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und zum 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026, zum Prüfer für die etwaige 

prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für 

den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026 zu bestellen.  

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher 

Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende 

Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung 

(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 

spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem 

Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt 

wurde.  



   

WEITERE ANGABEN UND HINWEISE 

Gemäß §§ 278 Abs. 3, 121 Abs. 3 Satz 1, 2 AktG muss die Einberufung der Hauptversammlung 

von Gesellschaften, die nicht börsennotierte Gesellschaften im Sinne des Aktiengesetzes sind, 

lediglich Angaben zur Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung 

und bestimmte Informationen zur Anmeldung sowie zur Tagesordnung enthalten. Die 

nachfolgenden Hinweise erfolgen daher freiwillig zu dem Zweck, den Aktionären der 

Gesellschaft die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. 

I. ANMELDUNG, TEILNAHME UND AUSÜBUNG VON RECHTEN 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat entschieden, die Hauptversammlung 
gemäß § 22 Nr. 3 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit § 118a AktG als 
virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre sowie ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) abzuhalten.  

1. Anmeldung 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung der Rechte der 

Aktionäre im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere des 

Stimmrechts, sind gemäß § 23 Nr. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, 

die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind 

und sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet haben. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache spätestens 

bis zum 10. April 2026, 24.00 Uhr (MESZ), in Textform  

– unter der Anschrift 

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA  

c/o Computershare Operations Center 

80249 München  

oder 

– unter der E-Mail-Adresse 

anmeldestelle@computershare.de  

oder 

– elektronisch im Internet unter www.cgm.com/hv über das Investor-Portal 

der Gesellschaft („CGM-Investor-Portal“)  

oder durch Übermittlung durch Intermediäre unter den Voraussetzungen des 

§ 67c AktG zugehen.  

Für die elektronische Anmeldung im Internet über das CGM-Investor-Portal und die 

Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton ist für die Aktionäre neben der 
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Aktionärsnummer ein individueller Zugangscode erforderlich. Aktionäre, die bereits im 

CGM-Investor-Portal registriert sind, verwenden als Zugangscode ihr persönlich 

vergebenes Passwort. Den übrigen im Aktienregister eingetragenen Aktionären wird 

zusammen mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung ein Initialpasswort 

übersandt. Bevollmächtigte erhalten eigene Zugangsdaten. 

Aktionäre, die erst nach Beginn des 27. März 2026 im Aktienregister eingetragen 

werden, erhalten nach den gesetzlichen Vorgaben ohne Anforderung kein 

Einladungsschreiben zur Hauptversammlung und somit auch keine Zugangsdaten zum 

CGM-Investor-Portal. Sie können aber das Einladungsschreiben mit Zugangsdaten zum 

CGM-Investor-Portal unter einer der oben für die Anmeldung per Post oder E-Mail 

genannten Adressen anfordern. 

Wir empfehlen die Anmeldung per E-Mail oder elektronisch im Internet. 

2. Hinweise zum Umschreibestopp 

a) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Rechten im 

Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung als Aktionär nur, wer als 

solcher im Aktienregister eingetragen ist (§§ 278 Abs. 3, 67 Abs. 2 Satz 1 AktG). 

Für die Zahl der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist der 

Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung 

maßgeblich. Bitte beachten Sie jedoch, dass aus abwicklungstechnischen 

Gründen vom 11. April 2026 bis zum Tag der Hauptversammlung am 

17. April 2026 (jeweils einschließlich) ein sogenannter Umschreibestopp gilt, d.h. 

keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen werden. 

Abwicklungstechnisch maßgeblicher Bestandsstichtag ist daher der 

10. April 2026, 24.00 Uhr (MESZ) („Technical Record Date“). 

b) Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt 

oder blockiert. Aktionäre können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter 

Anmeldung zur Hauptversammlung und ungeachtet des Umschreibestopps 

weiter frei verfügen. 

3. Hinweise zur Stimmabgabe bei Briefwahl 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht im Zusammenhang mit 

der virtuellen Hauptversammlung durch Briefwahl ausüben. Hierfür sind die Eintragung 

des Aktionärs im Aktienregister am Tag der Hauptversammlung und eine frist- und 

formgerechte Anmeldung erforderlich. 

Einzelheiten zur Stimmabgabe durch Briefwahl entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 

„Briefwahl“. 

4. Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht im Zusammenhang mit 

der virtuellen Hauptversammlung nicht nur durch Briefwahl, sondern auch durch einen 
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(Unter-)Bevollmächtigten, wie z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 

sonstige Vertreter, wie z.B. durch von der Gesellschaft benannte sogenannte 

Stimmrechtsvertreter, ausüben. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind die 

Eintragung des Aktionärs im Aktienregister am Tag der Hauptversammlung und eine 

frist- und formgerechte Anmeldung des Aktionärs erforderlich. 

Einzelheiten zum Verfahren der Bevollmächtigung entnehmen Sie bitte den 

Abschnitten „Bevollmächtigte“ und „Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“.  

5. Einreichung von Stellungnahmen 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und sich frist- und formgemäß zur 

Hauptversammlung angemeldet haben, bzw. ihre Bevollmächtigten, haben nach § 130a 

Abs. 1 bis 4 AktG das Recht, elektronisch über das CGM-Investor-Portal bis spätestens 

fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum 11. April 2026, 24.00 Uhr 

(MESZ), in Textform Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung 

einzureichen. Das CGM-Investor-Portal ist über die Internetseite www.cgm.com/hv 

erreichbar. Stellungnahmen in Textform sind als Datei im Dateiformat PDF 

einzureichen. Wir bitten darum, einen Umfang von 10.000 Zeichen nicht zu 

überschreiten. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter 

damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines Namens im CGM-

Investor-Portal zugänglich gemacht wird. 

Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit 

nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG 

abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also 

spätestens am 12. April 2026, 24.00 Uhr (MESZ), den ordnungsgemäß angemeldeten 

Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten im CGM-Investor-Portal unter 

www.cgm.com/hv zugänglich gemacht. 

6. Rede- und Fragerecht 

Frist- und formgerecht angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die 

elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben in der Versammlung 

ein Rede- und Fragerecht, einschließlich des Rechts zu Nachfragen, im Wege der 

Videokommunikation. Die Gesellschaft wird die Funktionsfähigkeit der 

Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der 

Versammlung und vor dem Redebeitrag überprüfen und behält sich vor, diesen 

zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

7. Hinweise zu weiteren Rechten 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen sind Aktionäre berechtigt, eine 

Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen 

zu den Punkten der Tagesordnung zu stellen bzw. Wahlvorschläge zu machen. Anträge 

auf Ergänzung der Tagesordnung und bekanntzumachende Gegenanträge bzw. 

Wahlvorschläge sind ausschließlich postalisch an nachfolgende Postanschrift zu richten: 
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 

Hauptversammlungen 

Maria Trost 21 

56070 Koblenz 

 

II. VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE 

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung können Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten das 

Stimmrecht per Briefwahl oder durch (Unter‐)Bevollmächtigte, insbesondere durch von 

der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ausüben. 

1. Briefwahl 

Die Stimmabgabe per Briefwahl kann ausschließlich (i) mittels elektronischer Briefwahl 

über das CGM-Investor-Portal bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen 

durch den Versammlungsleiter oder (ii) unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im 

Wege der Übermittlung durch Intermediäre bis zum 16. April 2026, 24.00 Uhr (MESZ) 

(Zugang bei der Gesellschaft) vorgenommen, geändert oder widerrufen werden. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung 

stattfinden, gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme 

entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die Stimmabgabe per Briefwahl 

zu Tagesordnungspunkt 2 dieser Einberufung gilt auch im Fall der Anpassung des 

Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Zahl 

dividendenberechtigter Aktien. 

2. Bevollmächtigte 

Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht selbst per Briefwahl, sondern durch 

Bevollmächtigte ausüben wollen, müssen diesen vor der Abstimmung ordnungsgemäß 

Vollmacht erteilen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

a) Wenn weder ein Intermediär im Sinn des § 135 Abs. 1 AktG noch eine andere ihm 

nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt 

wird, ist die Vollmacht entweder 

aa) gegenüber der Gesellschaft  

– in Textform (§ 126b BGB) unter der postalischen Anschrift 

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München  

oder 
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– in Textform (§ 126b BGB) unter der E-Mail-Adresse 

anmeldestelle@computershare.de oder 

– unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der 

Übermittlung durch Intermediäre 

oder 

bb) unmittelbar in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten (in diesem Fall 

muss die Bevollmächtigung sodann gegenüber der Gesellschaft in 

Textform oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der 

Übermittlung durch Intermediäre nachgewiesen werden) 

zu erteilen, zu ändern oder zu widerrufen.  

Bevollmächtigungen können auf den vorgenannten Wegen bis zum 16. April 

2026, 24.00 Uhr (MESZ) nachgewiesen, erteilt, geändert oder widerrufen werden 

(Zugang bei der Gesellschaft). 

b) Die Vollmacht kann zudem im CGM-Investor-Portal jederzeit bis zum Zeitpunkt 

der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter in der 

virtuellen Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden.  

c) Bitte weisen Sie Ihre Bevollmächtigten auf die unten in Ziffer IV. aufgeführten 

Informationen zum Datenschutz hin.  

3. Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können sich bei der Stimmabgabe im 

Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung auch durch von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter können nur 

zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche 

Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 

sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Für das 

Verfahren zur Erteilung, Änderung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen an 

die Stimmrechtsvertreter gilt Ziffer II.2. entsprechend. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung 

durchgeführt werden, gilt die Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend 

für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zu 

Tagesordnungspunkt 2 dieser Einberufung gelten auch im Fall der Anpassung des 

Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Zahl 

dividendenberechtigter Aktien. 

4. Weitere Informationen zur Stimmabgabe 

Wenn Erklärungen zur Abgabe oder zur Änderung von Briefwahlstimmen oder 

Erklärungen über die Erteilung oder die Änderung von Vollmachten und Weisungen an 
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die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter fristgemäß auf mehreren der 

jeweils zulässigen Übermittlungswege (i) Post, (ii) E-Mail, (iii) CGM-Investor-Portal und 

(iv) gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 und 3 und 

Art. 9 Abs. 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 zugehen (Post und E-Mail 

sind nur für Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zulässige 

Übermittlungswege, nicht für Briefwahlstimmen) und nicht widerrufen werden, 

werden die Erklärungen unabhängig vom Zugangszeitpunkt in folgender Reihenfolge 

der Übermittlungswege berücksichtigt: (i) CGM-Investor-Portal, (ii) gemäß § 67c Abs. 1 

und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 und 3 und Art. 9 Abs. 4 der 

Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212), (iii) E-Mail, (iv) Post. Gehen auf 

demselben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Briefwahlstimmen zu, die nicht 

widerrufen werden, ist die zuletzt zugegangene Briefwahlstimme maßgeblich. Gehen 

auf demselben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Vollmachten und Weisungen an 

die Stimmrechtsvertreter zu, die nicht widerrufen werden, ist die zeitlich zuletzt 

zugegangene Erklärung verbindlich. Gehen auf demselben Übermittlungsweg 

fristgemäß Briefwahlstimmen und Vollmachten und Weisungen an die 

Stimmrechtsvertreter zu, haben Briefwahlstimmen Vorrang.  

III. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; ÜBERTRAGUNG IM INVESTOR-PORTAL 

Diese Einberufung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu 

machenden Unterlagen, einschließlich der (auf freiwilliger Basis zur Verfügung 

gestellten) Informationen nach § 124a AktG sowie etwaige Anträge bzw. 

Stellungnahmen von Aktionären sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die 

Internetseite der Gesellschaft (www.cgm.com/hv) zugänglich. Dort sind sämtliche der 

Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen auch während der 

Hauptversammlung zugänglich.  

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können die gesamte virtuelle Hauptversammlung 

unter www.cgm.com/hv über das CGM-Investor-Portal in Bild und Ton verfolgen. Bei 

Nutzung des CGM-Investor-Portals während der Dauer der virtuellen 

Hauptversammlung am 17. April 2026 sind die frist- und formgerecht angemeldeten 

Aktionäre oder – bei Bevollmächtigung von Dritten – ihre Bevollmächtigten elektronisch 

zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet.  

IV. INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ 

Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA verarbeitet im Zusammenhang mit der 

virtuellen Hauptversammlung als Verantwortliche im Sinn des Datenschutzrechts 

personenbezogene Daten (wie z.B. Name, Geburtsdatum, Anschrift, ggf. E-Mail-

Adresse, Aktienanzahl und Besitzart der Aktien) von Aktionären und von ihren 

Bevollmächtigten auf Grundlage des geltenden Datenschutzrechts, um die 

Hauptversammlung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form vorzubereiten, 

durchzuführen und zu dokumentieren. 



 11/12  

Weitere Informationen zum Datenschutz (u.a. zu Verarbeitungszwecken und 

Rechtsgrundlagen) finden Sie in der ausführlichen Datenschutzerklärung (abrufbar 

unter: www.cgm.com/hv).  

Die für die Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister erhalten von 

der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA nur solche personenbezogenen Daten, die für 

die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister 

verarbeiten die Daten auf Grundlage eines Vertrags mit der CompuGroup Medical SE & 

Co. KGaA und ausschließlich nach Weisung der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA. 

Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 

Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der virtuellen 

Hauptversammlung zur Verfügung gestellt, insbesondere über das 

Teilnehmerverzeichnis.  

Die Gesellschaft speichert die personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 

virtuellen Hauptversammlung im Rahmen der gesetzlichen Pflichten. Die Daten werden 

regelmäßig nach drei Jahren gelöscht, sofern die Daten nicht mehr für etwaige 

Auseinandersetzungen über das Zustandekommen oder die Wirksamkeit von 

Beschlüssen der Hauptversammlung benötigt werden. Erlangt die Gesellschaft Kenntnis 

davon, dass ein Aktionär nicht mehr Aktionär der Gesellschaft ist, werden dessen 

personenbezogene Daten grundsätzlich noch höchstens für zwölf Monate gespeichert, 

sofern die Daten nicht mehr für etwaige Auseinandersetzungen über das 

Zustandekommen oder die Wirksamkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung 

benötigt werden. 

Die Aktionäre und die Bevollmächtigten haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen 

ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht im 

Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit nach Kapitel III der DSGVO sowie nach § 67e Abs. 4 AktG. Diese 

Rechte können die Aktionäre und die Bevollmächtigten gegenüber der Gesellschaft 

unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

– CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 

Datenschutzbeauftragter 

Hans-Josef Gerlitz 

Maria Trost 21 

56070 Koblenz oder 

– über die E-Mail-Adresse 

HansJosef.Gerlitz@cgm.com 

Unter diesen Kontaktdaten erreichen Aktionäre und Bevollmächtigte auch den 

Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft. Zudem steht den Aktionären und den 

Bevollmächtigten ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach 

Art. 77 DSGVO zu. 
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Koblenz, im März 2026 

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 

CompuGroup Medical Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin 


